
3. Einheit: 

Feministische (Anti-)Opferdiskurse

Konzeption von Frauen als Opfer

Häusliche Gewalt

Körperliche Untersuchung, gerichtsverwertbare 

Dokumentation und Spurensicherung



Feministische (Anti-)Opferdiskurse

• Ausgangspunkt: „Zweite Welle“

• Kritik an „Opferfeminismus“ ab 1990er

• Opferkonstruktionen

• Viktimisierung vs. Handlungsfähigkeit

• Diskursives Erschaffen von Opfern?

• Postmodernismus – Neoliberalismus

• Eigenverantwortlichkeit, Psychologisierung 

• Victim-blaming

• Politik vs. Therapie  
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• Ontologie: „Viktimisierung durch Feminisierung“ 

• Frauen als Opfer systematischer Unterdrückung aufgrund ihres Geschlechts

• Frauen als Opfer sexueller Gewalt

• Consciousness-raising

• Problem: Definitionsmacht auf Täterseite  keine Anerkennung als Opfer, 

keine Anerkennung von Rechten 

• „If it happened and it hurt her, she deserved it. If she didn’t deserve it, either it didn’t happen or it 

didn’t hurt her. If she says it hurt her, she’s oversensitive or unliberated. If she says it happened, 

she’s a liar or a natural-born whore. Either it didn’t happen or she loved it.“  (MacKinnon, 

“Feminism Unmodified. Discourses on Life and Law” 1987, 13)

• „Handlungsfähiges Opfersubjekt“ (Gerhards)

• Delegitimierung von Verletzung

• Anerkennung von Subjektstatus

• Voraussetzung: Vertrauen in Institutionen   

Konzeption von Frauen als Opfer
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Einheit: 04.04.2022 

Häusliche Gewalt

Körperliche Untersuchung, gerichtsverwertbare 

Dokumentation und Spurensicherung



Häusliche Gewalt
Definition

• = Gewalttaten zwischen Menschen, die in einem 
Haushalt zusammen leben

• = Gewalt in Paarbeziehungen (vor, während und 
nach einer Trennung)

• = Gewalt gegen Kinder 

• = Gewalt von Kindern gg Eltern 

• = Gewalt zwischen Geschwistern 

• = Gewalt gegen ältere Menschen
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Häusliche Gewalt

• Weitverbreitetes Problem

• Unabhängig von sozialer Schicht 

• Unterschiedliche Ursachen

• Manifestiert sich in diversen Formen

• Folgt verschiedenen Mustern

• Kein einmaliges Ereignis

• Zielt auf Macht und Kontrolle ab
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Häusliche Gewalt
Dunkelfeldschätzungen

• Bis zu 300.000 Frauen werden in Ö pro Jahr 
von ihren (Ex-)Partnern misshandelt

• Jede fünfte in einer Beziehung lebende 
Frau ist zumindest einmal in  ihrem Leben 
gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt

• Kinder und Jugendliche sind häufig indirekt 
oder direkt mitbetroffen
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Kinder und Jugendliche als Mitbetroffene  

• In 70 bis 90% der Fälle, in denen die Mutter durch den 
Partner misshandelt wird, sind die Kinder anwesend

• 77% Kinder/Jugendliche stellen sich vor die Mutter 
und werden selbst geschlagen

• 13% werden schwer misshandelt

Seth, Kavemann: Evaluationsstudie des Aktionsprogramms Kinder als Zeugen und Opfer häuslicher Gewalt, 2007
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Auswirkungen indirekter Gewalt
Unspezifische Symptome

• Gestörtes Essverhalten 

• Schlafstörungen, Albträume 

• Rückfall in ein Kleinkindverhalten 

• Weglaufen von zu Hause 

• Ablehnung des eigenen Körpers

• Depressivität, unklare Angstzustände 

• Schmerzen (z. B. Bauchschmerzen) 

• Sprachstörungen
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Auswirkungen indirekter Gewalt

• Kinder, die Gewalt im häuslichen Umfeld erleben, 
"lernen", dass Konflikte scheinbar mit Gewalt 
"gelöst" werden  

• Die Betroffenen sind als Jugendliche oder später als 
Erwachsene gefährdet, selbst Gewalt auszuüben 
bzw. zu erdulden
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Intime 
Übergriffe

Seelische/
emotionale

Gewalt

Körperliche
Gewalt

Vernach-
lässigung

Materielle/
Finanzielle

Ausbeutung
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Häusliche Gewalt

Einschränkung 
des freien 

Willens



Häusliche Gewalt
Erscheinungsformen

Gewalt durch aktives Tun

• seelische/emotionale Gewalt

• Materielle/finanzielle Gewalt

• Einschränkung des freien Willens

• Körperliche Gewalt

• Sexualisierte Gewalt
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Häusliche Gewalt
Seelische/emotionale Gewalt

• Gekennzeichnet durch respektlose bzw. verletz-
ende Aussagen, Handlungen oder Haltungen von 
Gewaltausübenden

• Beispiele: Drohungen, Beschuldigung, Demütigung, 
Erniedrigung, Einschüchterung, ständige Kontrolle, 
Essensentzug, Psychoterror
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Häusliche Gewalt
Materielle/finanzielle Gewalt
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• Einkommen unterschlagen, Bargeld wegnehmen, 
Besitz ungefragt veräußern, Vorräte plündern, aber 
auch gewünschte oder notwendige Anschaffungen 
aus dem Budget der Betreffenden verweigern (aus 
„Sparsamkeit“)



Häusliche Gewalt
Körperliche Gewalt

• Verletzungen: Hautrötungen, Hämatome, 
Frakturen, Schnitt-, Rissquetsch,- Brandwunden, 
etc. 

• Dauerhafte Behinderungen: verminderte Seh-, Hör-
und Bewegungsfähigkeit 

• Tod
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Häusliche Gewalt
Sexualisierte Gewalt 

• = Jede sexuelle Handlung, die an oder vor 
Betroffenen entweder gg deren Willen 
vorgenommen wird oder der diese aufgrund 
körperlicher, psychischer, kognitiver oder 
sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich 
zustimmen können
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Häusliche Gewalt
Gewalt durch Unterlassen von Handlungen 

• passive Vernachlässigung

• aktive Vernachlässigung

• psychische Vernachlässigung
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Häusliche Gewalt
Vernachlässigung

• bewusste/ unbewusste Verweigerung von dringend 
benötigten Leistungen und menschlicher Zuwendung

• Wartenlassen bei der Versorgung von Grund-
bedürfnissen 

• härteres Zufassen bei Pflegehandlungen
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Schlüsselfunktion der Ärzteschaft 

• Gesundheitsfachpersonen sind oft die ersten und 
einzigen Ansprechpartner:innen für die Opfer 

• Erkennen von erlittener Gewalt ist nicht nur 
ausschlaggebend für konkrete Hilfe in der Notsituation, 
sondern auch für die Prävention weiterer 
Misshandlungen

• Weitervermittlung der Gewaltbetroffenen an Hilfs- und 
Unterstützungseinrichtungen oder an die Polizei
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Gewaltbetroffene in der medizinischen Versorgung 

• Bei Verdacht auf körperliche und/oder sexualisierte 
Gewalt kann eine korrekte körperliche Untersuchung 
dazu beitragen, die Lage der Betroffenen in einem 
späteren Straf- und/oder Zivilverfahren zu stärken 

• Diese Untersuchung muss sowohl klinisch-kurativen 
als auch forensischen Anforderungen entsprechen
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Red Flags  
Deutliche Warnsignale

• Mehrzeitige und mehrseitige Verletzungen

• Oberflächliche und tiefe Verletzungen:
• Kopf, Hals, Oberarme, Rücken, Beine

• „Blaue Flecken“ an nicht sturz- oder an-
stoßtypischen Stellen

• Geformte Blutunterlaufungen, Frakturen

• Schürfungen an Hand-/Fußgelenken
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Red Flags  
Deutliche Warnsignale

• Physische Verletzungen während Schwangerschaft

• Mehrere Fehlgeburten

• Häufige Suizidversuche und –gedanken

• Verzögerungen zw. Verletzungszeitpunkt und 
Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe 
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• Aussagen der 
Opfer 
Beschuldigten 
Zeugen 

• Polizeiliche Ermittlungen

• Ärztliche und pflegerische Dokumentation

• Sachverständigengutachten, etc. 

Wichtig für Urteilsfällung im Strafverfahren
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Untersuchungen im Gerichtsauftrag

• Art und Grad der Verletzungen

• Dauer der verletzungsbedingten 
Gesundheitsschädigung und Dauerfolgen

• Entstehungsursache der Verletzungen

• Qualen, Art und Häufigkeit des Missbrauchs

• Zusammenhang zw. festgestellten Verletzungen und 
körperlichem/sexuellem Übergriff

• Identifizierung des/der Täters/Täterin



Verletzungsbegutachtung und Spurensicherung
Anamnese

Wichtige Angaben betreffend Sachverhaltsdarstellung

• Ort

• Datum 

• Uhrzeit und Dauer der Gewalttat 

• Eingesetzte Tatwerkzeuge

• Art der Gewalteinwirkung
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Verletzungsbegutachtung und Spurensicherung
Beurteilung

• Allgemeinzustand 

• Bewusstsein 

• Orientierung 

• Stimmung
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Verletzungsbegutachtung und Spurensicherung
Beurteilung 

• Psychische und physische Beeinträchtigungen der 
Betroffenen durch Alkohol, Medikamente, Drogen? 

• Konsum vor, während oder nach der Tat?

• Heimliche Beibringung? 

• Asservierung von Blut- und Harnproben
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Untersuchungsablauf

• Sorgfältige körperliche Untersuchung

• Gynäkologische Untersuchung bei Sexualdelikten

• Schriftliche und fotographische Dokumentation
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Verletzungsbegutachtung und Spurensicherung 
Asservierung von Spuren

• Spurensicherungen sollten vorgenommen werden, 

wenn körperliche und / oder sexuelle Übergriffe

in den letzten 24 – 96 Stunden 

stattgefunden haben
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Spurensicherungsset

Spurensicherung
• Faltbare Kartonboxen
• Wattetupfer

Sicherstellung der Bekleidung
• A4 Kuverts
• Papiersäcke

Blut- und Urinproben
• Plastiksäcke

Dokumentation
• Checkliste f. Untersuchung
• Kurzcheckliste f. Spurenabnahme

Informationsblatt für Opfer
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MedPol –
Untersuchungsbogen

zur Verletzungsdokumentation

Projektleitung: Mag. Martina Stöffelbauer, .BK 1.4 Kriminalstrategie 
Umsetzung: Mag. Rudolf Gross, .BK 6.1; Gerhard Rubenz, .BK 6.2; 
Andreas Schmidl, BMI II/1/a; Oberst Harald Stöckl, BMI II/2; CI Strohmaier 
Manfred, .BK 1.4 Kriminalstrategie; ORat Dr. Hans-Peter Stückler; .
BK 1.4 Kriminalstrategie; Dr. Jochen Rausch, aä. Dienst
Konzeption: Ao.Univ.-Prof. Dr. Andrea Berzlanovich 
Projektbegleitung: Österr. Gesellschaft für Gerichtsmedizin und 
Österr. Ärztekammer
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Untersuchungsbogen
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https://oeggm.com/service/gewaltopfer/Verletzungsdok
umentationsbogen.pdf
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Dokumentation

• Sowohl medizinisch zu versorgenden Verletzungen als 
auch die aus therapeutischer Sicht nicht relevanten 
Bagatelltraumen sind festzuhalten

• Objektive Beschreibung aller Verletzungen 

• Keine Interpretation über Entstehung der Befunde 

• Alle Verletzungen und Fremdspuren am Körper des 
Opfers sind zu fotografieren
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https://toolbox-opferschutz.at
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https://toolbox-opferschutz.at
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